GZ: 23 E 816/20m

An das Bezirksgericht Linz

Exekutionssache:

betreibende Partei:
Otto Doblhofer, 1010 Wien, Kärntnerstraße 17

vertreten durch:
Mag. Theo Rätisch, Rechtsanwalt, 1010 Wien, Stephansplatz 8

verpflichtete Partei:
Richard Mayr, geb. am 12.12.1935, 4020 Linz, Lederergasse 29/105

wegen:
Zwangsversteigerung zur Hereinbringung von € 30.000,- s.A.

anmeldende Gläubigerin:
Sparkasse Linz-Süd AG, 4020 Linz, Ebelsberger Schlossstraße 115 

Zu der für 19. April 2021 anberaumten Meistbotsverteilungstagsatzung erstattet die Sparkasse Linz-Süd AG nachstehende

Forderungsanmeldung:

Die Sparkasse Linz-Süd AG hat dem Verpflichteten gemäß Schuld- und Pfandbestellungsurkunde vom 16.1.2007 zu Kontonummer 6789-1234 ein Darlehen in Höhe von € 65.000,-- gewährt und zugezählt. 
Gemäß Punkt 1.2.5. des Vertrags werden die Zinsen vierteljährlich kapitalisiert und zum Kapital dazugeschlagen.

In Punkt 8.3. ist eine Nebengebührensicherstellung unter anderem für die nach der Zuschlagserteilung weiterlaufenden Zinsen vereinbart.

Zur Besicherung dieses Kredits hat uns der Verpflichtete die in diesem Verfahren verstei​gerten 207/100.000 Anteile BLNr. 208 an der Liegenschaft EZ 2822 Grundbuch 45203 Linz, verbunden mit Wohnungseigentum an W 105, zum Pfand be​stellt; ob der genannten Liegen​schaft ist zu unseren Gunsten zu CLNr. 23 das Pfandrecht für eine Forderung von € 65.000,-- zuzüglich Zinsen und auch eine Nebengebührensicherstellung von € 2.500,-- einverleibt.

Die zugunsten der Bank bestehende Forderung haftet per 19. April 2021 wie folgt unberichtigt aus, wobei die nach der Zuschlagserteilung weiter laufenden Zinsen im Rahmen der Nebengebührensicherstellung begehrt werden: 


Kapital per 31.3.2021:
€
24.608,17

5,5% Zinsen aus € 24.608,17 vom 1.-19.4.2021:
€ 
66,75

Gesamtforderung:
€
24.674,92
Bescheinigungsmittel: in Kopie beiliegende Schuld- und Pfandurkunde, Forderungsaufstellung, Kontoauszug

Wir melden daher unsere ausständige Forderung von € 24.674,92 zur Meistbotsverteilungstagsatzung an und beantragen die Berichtigung unserer Forderung im laufenden Rang CLNr. 23 aus dem Meistbot durch Barzahlung.
